
Infoabend Nordumfahrung
Baubürgermeister und Fachamt stellen Pläne vor

Im Februar beginnt eines der größ-
ten Straßenbauprojekte der ver-
gangenen Jahrzehnte in der Stadt 
Heilbronn: der erste Bauabschnitt 
der Nordumfahrung und der vier-
streifige Ausbau der Neckartalstra-
ße. Am Mittwoch, 21. Januar, 18 
Uhr, informieren Baubürgermeis-
ter Andreas Ringle und das Amt für 
Straßenwesen in der Neckargarta-
cher Neckarhalle, Böckinger Stra-
ße 36, über das Vorhaben. 

Im ersten Bauabschnitt bis  
zu den Böllinger Höfen

Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Fragen zum Projekt können 
per E-Mail vorab an buergerbe-
teiligung@heilbronn.de gestellt 
werden. Die Nordumfahrung 
wird in drei Bauabschnitten als 
Verbindungsachse zwischen der 

Neckartalstraße und der Landes-
straße 533 (die frühere Bundes-
straße 39) geplant. Der erste Ab-
schnitt umfasst den 1,5 Kilometer 
langen Abschnitt zwischen der 
Neckartalstraße und dem Indus-
triepark Böllinger Höfe. Aufgabe 
der Nordumfahrung wird es sein, 
die Stadtteile Neckargartach und 
Frankenbach vom Durchgangsver-
kehr zu entlasten, die Erschließung 
des  Industrieparks Böllinger Höfe 
zu verbessern und den im Bau be-
findlichen KI-Innovationspark IPAI 
an das überörtliche Straßennetz 
anzubinden.

Für Anlieger der Böllinger Höfe 
und des Industriegebietes Neckar-
au findet am Mittwoch, 28. Januar, 
18 Uhr, eine gesonderte Infoveran-
staltung statt, zu der die Anlieger 
direkt eingeladen werden. (ck)

Familienpaten
gesucht

Info-Veranstaltung am 3. Februar

Familienpatinnen und -paten be-
gleiten Familien mit Kindern bis zu 
drei Jahren in besonderen Lebens-
situationen. Sie schenken einer Fa-
milie einmal die Woche etwa zwei 
bis drei Stunden Zeit, haben zum 
Beispiel ein offenes Ohr, fördern 
die Kinder oder begleiten die Mut-
ter oder den Vater bei Amtsgängen. 
Als Vorbereitung auf die ehrenamt-
liche Tätigkeit erhalten Interessier-
te eine Schulung und werden auch 
während der Tätigkeit betreut. 

Das Netzwerk Frühe Hilfen der 
Stadt Heilbronn und der Kinder-
schutzbund laden ein zu einer In-
foveranstaltung  über die Aufgabe 
der Familienpaten am Dienstag, 3. 
Februar, um 18 Uhr beim Kinder-
schutzbund in der Gundelsheimer 
Straße 60 in Heilbronn. 

Anmeldungen per E-Mail an: 
fruehe.hilfen@heilbronn.de (red)

Impulse sammeln für das Titeljahr 2027
Heilbronn auf dem Weg zur Grünen Hauptstadt Europas – Mitmach-Aktion „Du machst Heilbronn.“ gestartet

Von Milva-Katharina Klöppel

Mit dem Leitspruch „Respira – In-
spira“ („Atmen – Inspirieren“) 
hat sich die portugiesische Stadt 
Guimarães offiziell als „European 
Green Capital 2026“ vorgestellt. 
Bei der feierlichen Eröffnung im 
historischen Theater der Stadt 
übernahm Bürgermeister Ricardo 
Araujo das traditionsreiche „Eu-
ropean Green Capital Book“ von 
Andrius Grigonis, Bürgermeister 

von Vilnius. Das 
s o g e n a n n t e 
Green Book wird 
seit Beginn der 
A u s z e i c h n u n g 
2010 jedes Jahr 
an die neue 

Grüne Hauptstadt Europas wei-
tergereicht und steht symbolisch 
für Verantwortung, Erfahrungs-
austausch und den gemeinsamen 
europäischen Weg zu mehr Um-
weltschutz. Die Botschaft in Gui-
marães war klar: Der Titel ist kein 
Selbstzweck, sondern ein Auftrag, 
Nachhaltigkeit dauerhaft im Alltag 
der Stadtgesellschaft zu verankern.

Grüne Hauptstadt in der 
Stadt sichtbar verankert

Mit Baubürgermeister Andreas 
Ringle und Kulturbürgermeisterin 
Agnes Christner war auch eine De-
legation aus Heilbronn vor Ort und 
nutzte den Austausch mit früheren 
und aktuellen Grünen Hauptstäd-
ten Europas als wichtigen Impuls 
für das eigene Titeljahr 2027. So 
stellte Bürgermeister Ricardo Ar-
aujo in seiner Rede fest: „Der Er-
folg der Auszeichnung European 
Green Capital wird am Ende nicht 
darin gemessen, wie viele Events 
im kommenden Jahr stattfinden.“ 
Mit der Auszeichnung als „Capi-
tal Verde Europeia“, wie der Titel 
auf Portugiesisch lautet, zeige die 
Stadt vielmehr, dass sie nicht auf 
die Zukunft wartet, sondern sie ak-
tiv gestaltet. 

Austausch mit anderen Green- 
Capital-Städten im Mittelpunkt

Bei einer Podiumsdiskussion mit 
Bürgermeistern und Vertretern der 
vorherigen Green-Capitals Vilnius 
und Valencia sowie der diesjähri-
gen Guimarães benannte Baubür-
germeister Andreas Ringle die He-
rausforderungen und Chancen für 

eine Stadt im Bereich nachhaltiger 
Stadtentwicklung. Der Austausch 
sowie die Möglichkeit zur weiteren 
Vernetzung war für die Heilbronner 
Delegation entscheidend. So kann 
das diesjährige EGC-Motto auch 
grundlegend als Idee verstanden 
werden – nicht kopieren, sondern 
inspirieren. Das betont auch Dr. Ju-
lia Hufnagel, Leiterin der Abteilung 
Strategie und Zukunftsfragen so-
wie Projektleiterin für EGC 2027 in 
Heilbronn: „Wir konnten viele Ide-
en für unser Titeljahr mitnehmen 
und werden daraus etwas ganz Ei-
genes, für unsere Stadt Typisches 
machen.“ 

In Guimarães wird unter an-
derem die Hauptkirche in den 
nächsten zwölf Monaten nachts in 
grünes Licht getaucht. Ein leerste-
hendes Ladenlokal im Stadtzent-
rum wurde zum „Welcome Center“ 
für Touristen und Einheimische 
umgebaut. Dort finden Besuche-
rinnen und Besucher jetzt Info-
screens sowie eine VR-Brille, um 
mehr über die städtischen Pläne 
im Umweltbereich zu erfahren. 
Wer mag, kann sich eine Tasse oder 
einen Stoffbeutel mit dem Slo-
gan „Respira – Inspira“ kaufen. So 
kann sich die Bevölkerung von Gui-
marães für alle erkennbar hinter 
das Thema stellen.

Engagierte Bürgerinnen 
und Bürger gesucht

Genau hier setzt die Heilbronner 
Kampagne „Du machst Heilbronn.“ 
an, die nach ihrem erfolgreichen 
Start 2024 nun fortgeführt wird. Sie 
rückt die Menschen in den Mittel-
punkt, die Heilbronn heute prägen 
und den Weg zur Grünen Haupt-
stadt Europas 2027 aktiv mitge-
stalten – ob im Beruf, im Ehrenamt 
oder im Alltag.

Alle sind eingeladen, ein Teil der 
Kampagne zu werden: Mit einem 
Porträt oder einer Halbformatauf-Porträt oder einer Halbformatauf-Porträt oder einer Halbformatauf
nahme und kurzen Antworten auf 
drei Fragen können sie zeigen, wie 
sie sich für ein lebenswertes, nach-
haltiges Heilbronn engagieren. So 
wird sichtbar, dass der Weg zur 
Grünen Hauptstadt nicht nur auf 
internationaler Bühne, sondern 
vor allem vor Ort beginnt – bei den 
Menschen, die diese Stadt ausma-
chen.

INFO: Mitmachen auf der Web-
seite unter www.heilbronn.now

Sprechstunde bei OB Mergel
Oberbürgermeister Harry Mergel 
bietet am Freitag, 30. Januar, ab 
13 Uhr eine Bürgersprechstunde 
an. Interessierte Heilbronnerin-
nen und Heilbronner können ent-
weder ins Rathaus kommen oder 
telefonisch teilnehmen. Um An-
meldung unter Angabe des Anlie-
gens wird bis Montag, 26. Januar, 
unter Tel. 07131 56-2202 oder per 
E-Mail an ob-buergersprechstun-
de@heilbronn.de gebeten. (red)

Übergangszeit für Edisonstraße
Nachdem der Gemeinderat mit 
Blick auf den Bau des Bildungs-
campus West Ende 2025 be-
schlossen hatte, die Edisonstra-
ße künftig in „Bildungscampus“ 
umzubenennen, liegt ein Zeitplan 
vor. Ab Herbst 2026 soll die Um-
benennung parallel zum Baufort-
schritt in einem einjährigen Über-
gangszeitraum vollzogen werden. 
In der Phase werden Straßen-
schilder mit beiden Namen 
dort verbleiben, wobei Schilder 
mit der Aufschrift Edisonstraße 
durchgestrichen werden. Später 
werden sie abmontiert. (red)

Infotage an Maybach-Schule
Die Wilhelm-Maybach-Schule in-
formiert Schülerinnen, Schüler 
und deren Eltern am Donners-
tag/Freitag., 29. Januar/30. Ja-
nuar, über ihre verschiedenen 
Schularten. Mit Infovorträgen, 
offenen Werkstätten und Labo-
ren stellen sich das Technische 
Gymnasium, die Berufskollegs, 
die Berufsfachschule sowie die 
Fachschulen für Technik vor.
Weitere Infos zu Terminen und 
Uhrzeiten: wms-hn.de. (red)

Vortrag über Frauenrechte
Historikerin Prof. Dr. Sylvia Schraut 
blickt in einem Vortrag am Frei-
tag, 30. Januar, 19 Uhr, bei der 
VHS Heilbronn auf den Wandel 
von Frauenrechten bis heute. Be-
leuchtet werden historische Brü-
che, gesellschaftliche Reaktionen 
auf die 68er-Bewegung, zentrale 
Errungenschaften und aktuelle 
Rückschritte. Das Angebot ist eIne 
Kooperation mit der Leitstelle zur 
Gleichstellung der Frau der Stadt 
Heilbronn, der Heinrich-Böll-Stif-Heilbronn, der Heinrich-Böll-Stif-Heilbronn, der Heinrich-Böll-Stif
tung und dem DGB Heilbronn. Ge-
bühr: 8 Euro. Anmeldung über die 
VHS unter vhs-heilbronn.de oder 
Tel. 07131 9965-0. (red)

kurzNOTIERT

Viele Gesichter, ein Ziel: Die Mitmach-Aktion „Du machst Heilbronn.“ ist gestartet. Fotos: Stadt Heilbronn/Nico Kurth
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Drama-Premiere im 
Theater Heilbronn

Pazifistisches Stück ab 24. Januar

Das Stück „Die letzten Tage der 
Menschheit“ des  österreichischen 
Publizisten und Schriftstellers Karl 
Kraus feiert auf der Bühne des Gro-
ßen Hausers im Theater Heilbronn 
am Samstag, 24. Janaur, 19 Uhr, 
Premiere. Kraus widmet sich da-
bei der Szenerie, wie Menschen im 
Hinterland aus sicherer Entferung 
den Ersten Weltkrieg erleben, das 
Geschehen verfolgen, bejubeln, 
davon profitieren. Tragisches und 
absurd Komisches gehen dabei 
nach Angaben des Theaters Hand 
in Hand. Das Drama ist auch eine 
Warnung vor Geschichtsvergessen-
heit. Vor dem Hintergrund globaler 
Krisen und Spannungen erhält das 
Stück eine direkte Aktualität.

Karten und Infos unter thea-
ter-heilbronn.de. Weitere Auffüh-
rungen gibt es bis zum 9. Juli. (red)

Stallpflicht beendet
Geflügel kann wieder im Freien gehalten werden 

Die seit 12. November 2025 gülti-
ge Aufstallpflicht zum Schutz der 
Geflügelbestände im Stadt- und 
Landkreis Heilbronn endete am 15. 
Januar 2026. Eine Verlängerung 
ist nicht notwendig, da seit dem 
19. Dezember bei keinem weiteren 
aufgefundenen toten Wildvogel im 
Landkreis das Geflügelpestvirus 
nachgewiesen werden konnte. Im 
Stadtgebiet Heilbronn gab es keine 
nachgewiesene Infektion. Die Tiere 
können daher wieder im Freien ge-
halten werden.

Halter sollten weiter  
Sorgfalt walten lassen 

„Dennoch sollten Halter weiterhin 
Sorgfalt walten lassen und ihr Ge-
flügel durch Biosicherheitsvorkeh-
rungen vor einer Einschleppung 
der Geflügelpest in ihren Bestand 

schützen“, betont Dr. Stephanie 
Beker-Hess, Veterinäramtsleiterin 
im Landratsam Heilbronn. 

Die in der Allgemeinverfügung 
des Ministeriums für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg 
(MLR) aufgeführten präventiven 
Biosicherheitsmaßnahmen sind 
weiterhin gültig und zu beachten. 
Hinweise sind auf der Internetsei-
te abrufbar unter https://mlr.ba-
den-wuerttemberg.de, Stichwort 
Biosicherheit Geflügel. 

Weitere Informationen zur Ge-
flügelpest mit Checklisten zur 
Überprüfung der Biosicherheit und 
zur aktuellen Lage in Deutschland 
gibt es auch auf der Homepage des 
Friedrich-Loeffler-Instituts unter 
www.fli.de/de/aktuelles/tierseu-
chengeschehen. (red)

So vielfältig wie unsere Stadt.
So engagiert wie ihre Menschen.

Mit einer beeindruckenden Bühnenshow feiert Guimarães das Jahr als „European Green Capital 2026“. 

Dr. Julia Hufnagel, EGC-Projektleiterin, sowie Bürgermeisterin Agnes Christ-
ner und Bürgermeister Andreas Ringle tauschen sich mit  Guimarães Bürger-
meister Ricardo Araujo (v.l.) aus. Fotos: Guimarães 26 - EGC

„The Green Book“ wird jedes Jahr 
von Green Capital zu Green Capital 
weitergereicht. Foto: Klöppel
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76 Wahllokale werden in der Stadt aufgebaut
Erstmals bei der Landtagswahl gibt es Erst- und Zweitstimme – Wahlalter ist auf 16 Jahre gesenkt worden

Wenn am Sonntag, 8. März 2026, in 
Baden-Württemberg der 18. Land-
tag gewählt wird, sind im Wahl-
kreis 18 Heilbronn rund 99.500 
Wahlberechtigte zur Stimmabga-
be aufgerufen. Die Wahlvorberei-
tungen haben auch in Heilbronn 
längst begonnen. 

Es gibt wichtige Änderun-
gen im Wahlsystem: Bei dieser 
Landtagswahl kommt nach ei-
ner Wahlrechtsreform erstmals 
ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht zur 
Anwendung - wie bei der Bun-
destagswahl. Jede Wählerin und 
jeder Wähler hat zwei Stimmen, 
eine Erststimme für die Wahl der 
Bewerbenden  aus dem Wahlkreis 
und eine Zweitstimme für die Wahl 
einer Landesliste. 

Wie bisher werden auch zu-
künftig Wahlkreisbewerber in den 
Wahlkreisen aufgestellt und mit 
der Erststimme in jedem der 70 
Wahlkreise ein Abgeordneter oder 
eine Abgeordnete direkt gewählt. 
Die übrigen mindestens 50 Sitze im 
Landtag werden durch die Zweit-
stimme über Wahlvorschläge der 
Parteien auf Landesebene (soge-
nannte Landeslisten) vergeben. 
Um das Verhältnis herzustellen, 

können sich wie bisher Überhang- 
und Ausgleichsmandate ergeben.

Unverändert bleibt die Wahl der 
im Wahlkreis direkt gewählten Ab-
geordneten. Gewählt ist, wer die 
meisten Erststimmen erreicht. Im 
Unterschied zur Bundestagswahl 
können die Parteien neben Wahl-
kreisbewerbenden auch Ersatzbe-
werberinnen und -bewerber auf-werberinnen und -bewerber auf-werberinnen und -bewerber auf
stellen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der 
Wahlrechtsreform ist die Absen-
kung des Wahlalters auf 16 Jahre; 
bislang lag es bei 18 Jahren. Damit 
wird das Wahlalter für den Land-
tag an das kommunale Wahlrecht 
angepasst.

Zehn Parteien treten im 
Wahlkreis 18 Heilbronn an

Für die Landtagswahl 2026 wur-
den am 9. Januar 2026 insgesamt 
21 Landeslisten durch den Landes-
wahlausschuss sowie insgesamt 
zehn Kreiswahlvorschläge für den 
Wahlkreis 18 Heilbronn durch den 
Kreiswahlausschuss zugelassen. 
Im Wahlkreis 18 Heilbronn tre-
ten somit folgende Parteien an:
GRÜNE, CDU, SPD, FDP, AfD, Die 
Linke, ÖDP, Volt, BSW und Die 

Gerechtigkeitspartei (siehe auch 
den Text unter den Bekanntma-
chungen auf Seite 6).

Im Wahlkreis 18 Heilbronn ha-
ben somit zehn von insgesamt 21 
zur Landtagswahl in Baden-Würt-
temberg antretenden Parteien 

Kreiswahlvorschläge eingereicht. 
Die Nummernfolge auf dem 
Stimmzettel ist deshalb bei der 
Erststimme nicht fortlaufend. Die 
Reihenfolge richtet sich nämlich 
nach den Landeslisten, die nach 
den Stimmenzahlen, die sie bei 

der Landtagswahl 2021 erreicht 
haben, aufeinander folgen. Die üb-
rigen Parteien schließen sich in der 
alphabetischen Reihenfolge ihrer 
ausgeschriebenen Parteinamen 
an. Jede Partei erhält auf dem 
Stimmzettel landeseinheitlich die 
gleiche Nummer, und zwar auch 
dann, wenn in einem Wahlkreis für 
einzelne Parteien keine Wahlvor-
schläge vorhanden sind; die Num-
mern der nicht antretenden Partei-
en werden dann nicht aufgeführt.

Insgesamt 70 Wahlkreise 
im Land Baden-Württemberg

Das Land Baden-Württemberg ist 
in 70 Wahlkreise eingeteilt. Der 
Wahlkreis 18 Heilbronn umfasst 
unverändert neben dem Stadt-
kreis Heilbronn auch die Stadt 
Leingarten und die Gemeinden 
Flein, Nordheim und Talheim des 
Landkreises Heilbronn.

Im Stadtkreis Heilbronn werden 
für die Landtagswahl 76 allgemei-
ne Wahlbezirke für die persönliche 
Stimmabgabe gebildet. Die Wahl-
lokale dazu befinden sich in 61 
überwiegend städtischen Gebäu-
den. Zusätzlich werden 36 Brief-den. Zusätzlich werden 36 Brief-den. Zusätzlich werden 36 Brief
wahlvorstände berufen. (fa/cf)

Neben der Stadt Heilbronn gehören auch die Kommunen Leingarten, Nord-
heim, Flein und Talheim zum Wahlkreis 18. Grafik: Stadt Heilbronn

Landtagswahl am 8. März 2026

Infos für die Wahlstatistik
Drei Wahlbezirke sind in Heilbronn ausgewählt

Auch bei der Landtagswahl 2026 
wird eine repräsentative Wahlsta-
tistik nach dem Wahlstatistikgesetz 
durchgeführt. Dafür hat die Lan-
deswahlleiterin im Einvernehmen 
mit dem Statistischen Landesamt 
und unter Einbeziehung der betrof-und unter Einbeziehung der betrof-und unter Einbeziehung der betrof
fenen Städte und Gemeinden 272 
Wahlbezirke zufällig ausgewählt, 
darunter auch drei Urnenwahlbe-
zirke der Stadt Heilbronn:

 ■ 002-66  (Wahllokal im ev. Jo-
hannes-Kindergarten, Gruppen-
raum rechts, Nürnberger Str. 17)

 ■ 003-72  (Wahllokal im ev. Petrus- 
Kindergarten, Gruppenraum 
Schmetterlinge, Kappelstr. 45)

 ■ 005-61  (Wahllokal in der Alten 
Kelter, Abt. A, Auf dem Bau 8).

Wählerinnen und Wähler in den 
drei Urnenwahlbezirken erhalten 

deshalb Stimmzettel mit einem 
Unterscheidungsaufdruck nach Ge-
schlecht und sechs Altersgruppen. 

Mit der Wahlstatistik lässt sich 
das Wahlverhalten, die Wahlbeteili-
gung und die Stimmabgabe analy-
sieren. Sie gibt – über das amtliche 
Wahlergebnis hinaus – Informatio-
nen, wie sich die Wahlberechtigten 
nach Geschlecht und Geburtsjah-
resgruppen an der Wahl beteiligt 
und abgestimmt haben. Zudem 
gibt sie Auskunft, auf welche Weise 
Stimmen ungültig abgegeben wur-
den. Die Statistik ist anonym, es 
werden keine personenbezogenen 
Daten erhoben, das Wahlgeheimnis 
bleibt gewahrt. Die Daten werden 
nach der Wahl vom Statistischen 
Landesamt und Statistischen Bun-
desamt ausgewertet. (red)

Welche Hilfen es für Behinderte bei der Wahl gibt
66 der 76 Wahllokale sind barrierefrei – Wer woanders wählen möchte, kann einen Wahlschein beantragen 

Auch Menschen mit Behinderung 
sollen problemlos an der Land-
tagswahl am 8. März teilnehmen 
können. Wahlberechtigte können 
ihre Stimme nur persönlich abge-
ben. 66 der 76 Heilbronner Wahl-
räume sind auch für Menschen 
mit Mobilitätsbeeinträchtigungen 
ohne besondere Erschwernisse 
und ohne fremde Hilfe zugänglich. 
Auf der Wahlbenachrichtigung 
sind sie mit einem Piktogramm als 
„rollstuhlgerecht“ gekennzeichnet.
Als „nicht barrierefrei“ sind folgen-
de zehn Wahlräume ausgewiesen:

 ■ Theodor-Heuss-Gymnasium, 
Zimmer 107, Gymnasiumstr. 70

 ■ TSG-Sportzentrum Pfühl, Ho-
ckey-Clubraum, Schlizstraße 78

 ■ Grundschule Alt-Böckingen, 
Zimmer 1 und Zimmer 2, 

Ludwigsburger Straße 75
 ■ ECG Gemeindezentrum, UG, 

Zimmer 1 und Zimmer 3, Am 
Hohrain 2

 ■ Ev. Petrus-Kindergarten, Grup-
penraum Schmetterlinge und 
Gruppenraum Marienkäfer,
Kappelstraße 45

 ■ Altes Rathaus Klingenberg, 
Theodor-Heuss-Straße 113

 ■ Dienstl. Zentrum Biberach, 
Bürgeramt, Sitzungssaal,
Am Ratsplatz 3.

Wann eine Hilfsperson 
begleiten darf

Wer in einem anderen Wahlraum 
wählen möchte, als auf der Wahl-
benachrichtigung ausgewiesen, 
benötigt einen Wahlschein. Wer 
nicht schreiben oder lesen kann 

oder wegen einer körperlichen Be-
einträchtigung daran gehindert ist, 
seine Stimmen allein abzugeben, 
kann sich der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Hierzu genügt 
ein kurzer Hinweis an den Wahlvor-
stand im Wahllokal. Die Hilfeleis-
tung ist auf die technische Hilfe 
beschränkt und darf nicht die Wil-
lensbildung oder Entscheidung der 
betroffenen Person beeinflussen.

Stimmzettelschablonen für 
sehbehinderte Menschen

Zur gleichberechtigten Teilnahme 
an der Landtagswahl bieten die 
Blinden- und Sehbehindertenver-
bände kostenlos die Zusendung 
von sogenannten Stimmzettel-
schablonen an. Der Stimmzettel 
im Wahlkreis 18 Heilbronn wird 

dazu am oberen rechten Rand eine 
ertastbare Kennzeichnung (abge-
schnittene Ecke) enthalten, damit 
erkennbar ist, wo die Vorderseite 
und wo oben ist. Die Stimmzettel-
schablone wird auf den Stimm-
zettel gelegt. Die Felder für die 
„Kreuzchen“ sind in der Schablone 
ausgespart. 

Auf der Schablone sind in großer 
tastbarer Schrift Erläuterungen an-
gebracht. Zusammen mit der Scha-
blone wird kostenlos eine Audio-CD 
ausgeliefert, auf der die Benutzung 
der Schablone erklärt wird. Zudem 
wird der Inhalt des Stimmzettels 
vollständig aufgesprochen. Scha-
blone und Audio-CD sind kosten-
los erhältlich bei den Blinden- und 
Sehbehindertenverbänden unter 
Telefon 0761 36122. (red)

Wer wahlberechtigt ist
Wahlberechtigt sind Deutsche, die
•  das 16. Lebensjahr vollendet 

haben
•  seit mindestens drei Monaten in 

Baden-Württemberg ihre (Haupt-)
Wohnung haben oder sich sonst 
gewöhnlich aufhalten und 

•  nicht durch Richterspruch vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Anders als bei Europa- oder Kom-
munalwahlen sind bei der Land-
tagswahl in Baden-Württemberg 
lebende Staatsangehörige anderer 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union nicht wahlberechtigt.

Wählerverzeichnis
Eine wichtige Grundlage ist das 
Wählerverzeichnis. Es ermöglicht 
die Kontrolle, dass nur Wahlbe-
rechtigte wählen und diese nur ein-
mal wählen. Ins Heilbronner Ver-
zeichnis werden automatisch alle 
Wahlberechtigten eingetragen, die 
zum Stichtag am 25. Januar 2026 
in Heilbronn mit alleiniger Woh-
nung oder Hauptwohnung gemel-
det sind. Alle Wahlberechtigten, 
die im Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens 
15. Februar eine Wahlbenachrich-
tigung. Wer bis dahin keine bekam, 
aber meint, wahlberechtigt zu 
sein, sollte sich telefonisch beim 
Wahlamt des Bürgeramts erkundi-
gen, ob er oder sie eingetragen ist.

Einsichtnahme ins Verzeichnis
Das Wählerverzeichnis zur Land-
tagswahl für die Wahlbezirke der 
Stadt Heilbronn wird von Montag, 
16. Februar, bis Freitag, 20. Febru-
ar 2026, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten beim Bürgeramt im 
Rathaus Heilbronn, Marktplatz 7, 
Zimmer 167, für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Der Ort ist rollstuhlgerecht erreich-
bar über den Eingang Lohtorstra-
ße. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu ihrer Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprü-
fen. Ein Einspruch ist während der 
genannten Auslegungsfrist mög-
lich (siehe auch Bekanntmachung 
auf Seite 6). (red)

Briefwahl ist ab dem 26. Januar möglich
Ab nächster Woche können in Heilbronn Unterlagen mit Stimmzettel beantragt werden – Unterschrift auf Formular ist erforderlich

Wer bei der Landtagswahl 2026 
durch Briefwahl oder in einem 
anderen Wahllokal im Wahlkreis 
wählen möchte, kann einen Wahl-
schein mit Briefwahlunterlagen 
beantragen. Zusammen mit dem 
Wahlschein erhalten Antragstel-
lende einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag (weiß), einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag (rot) sowie ein 
Merkblatt dazu.
Der Wahlschein berechtigt zur 
persönlichen Stimmabgabe in 
jedem beliebigen Wahllokal des 
Wahlkreises 18 Heilbronn. Mit den 
Briefwahlunterlagen kann man 
bereits vor dem Wahlsonntag 
beide Stimmen abgeben. Wahl-
scheine mit Briefwahlunterlagen 
werden ab Montag, 26. Januar, 
bis Freitag, 6. März 2026, 15 Uhr, 
ausgegeben. Die Unterlagen wer-
den von der Stadt Heilbronn mit 
RegioMail versandt.

Um Briefwahlunterlagen zu bean-
tragen, gibt es verschiedene Wege:
1.  Briefwahlunterlagen persön-

lich beantragen
Ab Montag, 26. Januar, können 
Interessierte Briefwahlunterlagen 
beim Briefwahlteam im Rathaus, 
4. OG, Zimmer 480, oder bei den 
Bürgerämtern in den Stadtteilen 
persönlich beantragen. Dabei ist 

der Personalausweis/Reisepass 
und/oder die Wahlbenachrichti-
gung mitzubringen.

Beim Briefwahlteam im Rat-
haus, 4. OG, Zimmer 480, be-
steht auch die Möglichkeit, mit 
den Briefwahlunterlagen gleich 
vor Ort zu wählen und den Wahl-
brief direkt in die Wahlurne ein-
zuwerfen.

2. Antrag per Smartphone
Der Antrag kann einfach mit dem 
Mobilgerät (Handy, Smartphone, 
Tablet) aufgerufen werden, wenn 
man den QR-Code auf der Rück-
seite der Wahlbenachrichtigung 
einscannt. Vorteil: Der Antrag ist 
dann schon ausgefüllt, man muss 
nur noch das Geburtsdatum er-
gänzen und den Antrag absenden.

3. Online-Antrag
Online sind die Unterlagen mit 
dem elektronischen Wahlschein-
antrag über den Link auf der 
Homepage der Stadt zu bean-
tragen. Hierfür benötigt man die 
Wahlbezirks-Nr. und die Wäh-
ler-Nr., die auf der Wahlbenach-
richtigung zu finden ist.

4.  Wahlschein per Formular 
beantragen

Der Wahlschein mit Briefwahl-

unterlagen kann schriftlich mit 
dem Formular (Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung) beantragt 
werden. Das Formular ist ausge-
füllt und unterschrieben an die 
angegebene Anschrift zu senden.

5.  Wahlschein formlos 
beantragen

Ein Antrag kann auch formlos ge-
stellt werden unter Angabe von 
Familienname, Vornamen, Ge-
burtsdatum, Wohnanschrift und 
ggf. Versandadresse:
a)  per Post an Stadt Heilbronn, 

Bürgeramt - Wahlen, Markt-
platz 7, 74072 Heilbronn

b)  per E-Mail an briefwahl@
heilbronn.de

c)  per Telefax unter der Nummer 
07131 56-4289

Telefonische Anträge sind nicht 
möglich.

Bei einem Antrag für  
andere ist Vollmacht nötig

Wer den Antrag für jemand ande-
ren stellt, muss hierfür eine schrift-
liche Vollmacht vorlegen. Wer die 
Unterlagen für jemand anderen in 
Empfang nehmen will, muss dies 
ebenfalls durch schriftliche Voll-
macht nachweisen. Auf der Rück-
seite der Wahlbenachrichtigung 
steht für die Vollmachterteilung 
ein Vordruck zur Verfügung. Wer 

glaubhaft macht, den beantragten 
und vom Wahlamt ausgestellten 
Wahlschein mit Briefwahlunterla-
gen nicht erhalten oder verloren 
zu haben, kann bis Samstag, 7. 
März 2026, 12 Uhr, Ersatzunterla-
gen beim Wahlamt beantragen. 
Am Wahltag kann hierfür kein Er-
satz mehr ausgestellt werden.

Was tun bei Erkrankung  
am Wahltag?

Wer am Wahlwochenende nach-
weislich plötzlich erkrankt und 
sein Wahllokal deshalb nicht auf-sein Wahllokal deshalb nicht auf-sein Wahllokal deshalb nicht auf
suchen kann, kann beim Wahlamt 
am Wahlsonntag bis 15 Uhr einen 
Wahlschein mit Briefwahlunter-
lagen erhalten. Briefwählerinnen 
und -wählern wird empfohlen, die 
Hinweise in den Unterlagen zu be-
achten – bitte keinesfalls die Un-
terschrift auf der eidesstattlichen 
Versicherung über die persönliche 
Stimmabgabe vergessen.

Der rote Wahlbrief mit den 
ausgefüllten Briefwahlunterlagen 
muss rechtzeitig zurückgesandt 
werden, so dass er spätestens 
am Wahltag am 8. März  bis 18 
Uhr beim Wahlamt eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch dort abge-
geben oder in den Rathausbrief-geben oder in den Rathausbrief-geben oder in den Rathausbrief
kasten eingeworfen werden. Die 
Rücksendung des Wahlbriefs ist 
für Briefwählerinnen und -wähler 

innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland unentgeltlich, wenn 
der Brief ausschließlich der Deut-
schen Post AG ohne Bestimmung 
einer besonderen Versendungs-
form übergeben wird. Wird eine 
besondere Versendungsform wie 
Expresszustellung, Einschreiben 
oder Luftpost gewünscht, muss 
das dafür fällige zusätzliche Leis-
tungsentgelt von den Wählenden 
selbst bezahlt werden. Wer ein 
anderes Unternehmen zur Beför-
derung beauftragt oder den Brief 
aus dem Ausland absendet, muss 
ebenfalls das dafür fällige Porto in 
voller Höhe übernehmen.

Es wird empfohlen, den Wahl-
brief innerhalb Deutschlands spä-
testens am Mittwoch vor der Wahl 
abzuschicken, um sicherzustellen, 
dass die Unterlagen rechtzeitig 
ankommen. (red)

Öffnungszeiten des Briefwahl-
büros im Rathaus, Marktplatz 7 
(Eingang Lohtorstraße), 4. OG, 
Zimmer 480:
26. Januar bis 6. März 2026:
Montag bis Mittwoch, 8.30 bis 
12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr; 
Donnerstag, 8.30 bis 12.30 Uhr 
und 13.30 bis 18 Uhr; Freitag, 8.30 
bis 12.30 Uhr; Freitag, 6. März 
2026, von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
13.30 bis 15 Uhr.

Kontakt Wahlamt
Stadt Heilbronn
Bürgeramt – Wahlen 
Marktplatz 7
74072 Heilbronn
Tel. 07131  56-2071
Fax 07131  56-4289
Mail: wahlen@heilbronn.de

Kontakt Briefwahlteam
Stadt Heilbronn
Bürgeramt – Wahlen 
Marktplatz 7
74072 Heilbronn
Briefwahl-Hotline:  
Tel. 07131  56-3688
Fax  07131  56-4289
Mail: briefwahl@heilbronn.de

wahlINFOS



Das neue Museum bündelt die vielen Schätze 
Alle Sammlungen in chronologischer Folge im Deutschhof vereint – Mehr als 1000 Exponate in kostenfreien Dauerausstellungen zu sehen

Von Carsten Friese

Eines für alle: Unter diesem Titel 
sind die vier großen Sammlun-
gen der Städtischen Museen jetzt 
erstmals in chronologischer Folge 
unter einem Dach im Deutschhof 
vereint:  Naturgeschichte, Archäo-
logie, Kultur- und Kunstgeschichte 
sind in den umgebauten Räumen 
in neuer Präsentation auf den Eta-
gen verteilt. Rund eine Million Euro 
haben Umbau und Neueinrichtung 
gekostet, etwa 400.000 Euro ka-
men über Drittmittel in die Kasse.

Als „Meilenstein“ in der Ge-
schichte der Städtischen Museen 
bezeichnet Oberbürgermeister 
Harry Mergel das neue Angebot. 
Die Archäologie, bisher etwas be-
engt im Dachgeschoss unterge-
bracht, ist im ersten Obergeschoss 
eingezogen. Als die Museen 1879 in 
Heilbronn gegründet wurden, war 
die archäologische Sammlung die 
„Keimzelle“ des Hauses, erklärte 
der OB. Mergel dankte Firmen, Pri-
vatpersonen und Kulturstiftungen, 
die die Museen bis heute unter-
stützten, und lobte gleichermaßen 
die Beteiligten im Museum für ih-
ren Einsatz.

Mehr Platz für die Funde, 
Anfassen auch mal erlaubt

Mehr Platz, mehr Fundstücke und 
eine moderne Präsentation mit 
Mitmach- und  Hörstationen prä-
gen das Angebot. „Hier darf man 
auch mal etwas anfassen“, ver-
deutlichte Kulturbürgermeisterin 
Agnes Christner. Für sie bietet das 
Haus tolle Möglichkeiten kulturel-
ler Bildung gerade für junge Men-
schen. Museumsleiter Dr. Marc 
Gundel verwies darauf, dass das 
neue Haus in Etappen umgestal-
tet wurde und mit der verlagerten 
Archäologie nun der „letzte Bau-
stein“ umgesetzt sei. Man habe 
die Sammlungen gebündelt und 
thematisch verzahnt. Wer möchte, 
kann sich auf eine Zeitreise von der 
Trias und dem Eiszeitalter über die 
archäologischen Epochen bis zur 
Kunst der Gegenwart begeben.

Das Konzept sieht vor, dass 
die Sonderausstellungen im Erd-
geschoss gezeigt werden, in den 
oberen Geschossen die immer 

kostenfreien Dauerausstellun-
gen. Gundel erinnerte daran, dass 
die Museen bei der verheerenden 
Bombennacht im Dezember 1944 
rund 90 Prozent der Sammlungs-
bestände verloren hätten. Exem-
plarisch in die Tiefe gehen und auf 
bedeutende Themen konzentrie-
ren, ist ein Leitsatz geworden.

Von Höhlenbären über Birkenteer 
bis zum Vogelmann-Preisträger

Aktiv in Zeitepochen „eintauchen 
und staunen“, ist für die stellver-
tretende Museumsleiterin Birgit 
Hummler der Charme eines Rund-
gangs. „Es gibt nicht viele Stadt-
museen dieser Art, die einen so 
großen Bogen spannen können.“ 
Mehr als 1000 Exponate sind in 
den Räumen auf rund 1400 Qua-
dratmeter Fläche zu sehen – von 
der Trias vor 240 Millionen Jahren 
bis zu Vogelmann-Preisträgern 
der 2020er Jahre. Beispiele für 
spannende Exponate im neu ge-
stalteten Obergeschoss sind das 
große Skelett eines Höhlenbären 

oder Schädel und Hörner eines 
Auerochsen. Eine markante Duft-
probe mit Birkenteer, einem der 
ersten Klebstoffe der Menschheit, 
ist in einer Dose zu beschnup-
pern. Musik aus der Altsteinzeit, 
von einer Flöte aus einem Schwa-
nenhalsknochen, kann gelauscht 

werden. Ein Eisenbarren aus der 
Eisenzeit ist ebenso zu bestaunen 
wie ein altes Transportgefäß für 
Salz oder Fragmente von Textil-
stoffen. Eine große Amphore und 
Austernschalen aus der Römerzeit 
fallen ins Auge, ebenso Sicheln 
und Schmuck aus der Bronzezeit. 

Am Eröffnungswochenende war 
das Haus vor allem am Sonntag gut 
besucht. Rund 700 Besucherinnen 
und Besucher zählten die Museen, 
es gab viele positive Rückmeldun-
gen. Für Birgit Hummler ist das 
ein sehr erfreulicher Start in die 
neue Zeit.  

Museums-Vizeleiterin Birgit Hummler in der Eiszeitalter-Ausstellung am Horn eines Auerochsen. Fotos: Carsten Friese (2) / Städtische Museen mit ChatGPT (1)

Archäologie-Leiterin Judith Wötzel zeigt ein Vorratsgefäß aus der Jungstein-
zeit, in der erste Siedlungen und Felder entstanden. 

Ein Zeitreisender bringt aus allen 
Sammlungen ein Objekt mit.
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Das Newsportal auf der  
Heilbronn-Homepage:

Neu, 
anschaulich, 
informativ

Einfach mal reinschauen, lesen, 
mitreden – auf www.heilbronn.de
wird man immer gut informiert.

Die Innenstadt soll verstärkt zur Bühne werden
HMG und Stadt blicken auf 2026 – Erlebniswochen mit spannenden Einblicken von April bis Juli 

Von Carsten Friese

Mit neuen Aktionen und Events die 
Innenstadt stärken, Handel und 
Gastronomie auf dem Weg Heil-
bronns zur Grünen Hauptstadt 
Europas 2027 unterstützen: Stadt-
verwaltung, Heilbronn Marketing 
GmbH (HMG) und Stadtinitiative 
ziehen dabei an einem Strang. In 
diesem Jahr sollen erstmals zwi-
schen April und Juli „Erlebniswo-
chen“ die Innenstadt bereichern, 
in denen Händler und Gastrono-
miebetriebe Aha-Erlebnisse bieten 
und hinter Kulissen blicken lassen. 

OB Megel: Als Grüne Hauptstadt 
Vorbild für andere Städte sein

Bei der Jahrespressekonferenz 
der HMG blickte Oberbürgermeis-
ter Harry Mergel auf das wichtige 
„Warmlaufen“ für das Titeljahr, in 
dem Heilbronn als Grüne Haupt-
stadt Gastgeber für Gäste aus dem 
In- und Ausland ist. Man wolle 2027 
„Vorbild für viele andere Städte 
sein“, verwies der OB auf ein span-
nendes Programm und wichtige 
Nachhaltigkeitsprojekte. Er führte 
die vielen Grünflächen und Parks 
in der Stadt an, die für die Bürge-
rinnen und Bürger selbstverständ-
lich seien, für andere vergleichbare 
Städte indes etwas Besonderes. 
Auch die Umwandlung der Wald-
heide und des Neckarbogens stufte 
er als bedeutende Projekte ein.

Ein Schwerpunkt der Stadt-
entwicklung ist die Stärkung 
der Innenstadt. Der Trend zu 

Online-Käufen sei nach wie vor 
ungebrochen, sagte Mergel. Die 
Stadt steuere mit dem Zukunfts-
programm Innenstadt und 30 Maß-
nahmen bewusst dagegen, um 
den Wohlfühlcharakter zu stärken, 
Wege zum Neckar zu verbessern,  
Einkaufen, Genießen und Gastro-
nomie zu verzahnen. Hausbesitzer, 
Händler, Gastwirte und die Bürger-
schaft sollen beteiligt werden.

Geschäftsführer Steffen Schoch 
ordnete die HMG als Partner und 
Begleiter der städtebaulichen Ent-
wicklung ein, um den Wandel in 
der Stadt für die Menschen erleb-
bar zu machen. Beim Veranstal-
tungsangebot und den Gästezah-
len der Stadtführungen liege man 
wieder auf dem Niveau wie vor 

Corona. 450 Events und 191.000 
Gäste in den Veranstaltungsstät-
ten oder 28.000 Gäste bei Stadt-
führungen nannte er Zahlen vom 
Vorjahr. 9,13 Millionen Passantin-
nen und Passanten zählte eine 
Messstelle in der Fleiner Straße 
2025. „Die Frequenz ist nach wie 
vor da“, so Schoch. Es gehe darum, 

die Menschen verstärkt auch in 
die Geschäfte zu bringen.  Helfen 
sollen dabei nicht nur die klassi-
schen Angebote, vom Pferdemarkt 
über Lichterfest, Weindorf, Jazz 
& Einkauf, Märkte oder die LIDL-
Deutschland-Tour. 

Einzelhändler sehen 
auch große Chancen

Bei den Erlebniswochen sollen 
Händler mit praktischen Darbie-
tungen im öffentlichen Raum auch 
zeigen, wie sie Objekte herstellen, 
was sich hinter den Ladentüren 
Spannendes verbirgt. Wie zum 
Beispiel ein Edelstein geschliffen 
oder wie Fleischkäse hergestellt 
werde, nannte Schoch denkbare 
Beispiele. Man wolle die Stadt als 

große Bühne präsentieren. In ei-
nem Workshop mit Gastrononen 
und Einzelhändlern sollen konkre-
te Ideen entwickelt werden. 

Ergjan Terzici, Vorsitzender der 
Händlervereinigung Stadtinitiati-
ve, ist für die Erlebniswochen „sehr 
dankbar“. Derartige Erlebnisse 
schafften Bindungen zu den Kun-
den. Er sieht in dem stattfindenden 
Wandel wie auch im Grüne-Haupt-
stadt-Jahr große Chancen. „Unser 
Blick auf Heilbronn ist weiter sehr 
positiv“, sagte er. „Die Ergebnisse 
werden kommen.“

INFO: Der Auftakt zu den Erleb-
niswochen findet am Samstag, 28. 
März, statt. Die  Angebote werden 
unter www.heilbronn.de/erlebnis-
wochen veröffentlicht. 

Jedes Jahr ein Besuchermagnet: Bei Jazz & Einkauf zieht es Tausende in die 
Heilbronner Innenstadt.  Foto: Heilbronn Marketing GmbH

Blick auf Vorurteile 
über ältere Menschen 
Vortragsabend von VHS und KEB

Der renommierte Soziologe Rei-
mer Gronemeyer liest am Don-
nerstag, 29. Januar, um 19 Uhr 
in der VHS Heilbronn aus seinem 
Buch „Die Abgelehnten. Warum 
Altersdiskriminierung unserer Ge-
sellschaft schadet“.

 In der Lesung analysiert Grone-
meyer, wie Altersdiskriminierung 
unsere Gesellschaft prägt und 
ihr langfristig schadet. Vor dem 
Hintergrund des demografischen 
Wandels und wachsender Gene-
rationenkonflikte beleuchtet er 
Vorurteile gegenüber älteren Men-
schen – etwa im Arbeitsleben oder 
im Klimadiskurs – und plädiert 
für einen respektvollen, generati-
onenübergreifenden Dialog. Der 
Eintritt kostet 8 Euro.  

Der Vortrag ist eine Kooperation 
der VHS Heilbronn mit der Katholi-
schen Erwachsenenbildung (KEB) 
Heilbronn. Anmeldung im Internet 
unter der Webseite vhs-heilbronn.
de oder unter der Telefonnummer 
07131 9965-0. (red)

Für Lange Nacht der 
Kultur bewerben

Anmeldephase bis Ende März

Am Samstag, 10. Oktober, findet in 
Heilbronn wieder die Lange Nacht 
der Kultur statt. Von 17 bis 24 Uhr 
wird die Heilbronner Innenstadt 
zur Bühne für ein vielfältiges, kos-
tenfreies Kulturprogramm. Ab so-
fort sind Künstlerinnen und Künst-
ler, Kulturschaffende, Initiativen 
und Kulturinstitutionen eingela-
den, sich mit eigenen Programm-
punkten zu bewerben. Die Bewer-
bungsphase läuft bis zum 31. März.  
Möglich sind unter anderem Bei-
träge aus den Bereichen Tanz, The-
ater, Musik, Literatur, Urban Arts 
sowie interaktive oder sparten-
übergreifende Formate und neue 
kreative Ideen.

Die Lange Nacht der Kultur bie-
tet eine besondere Gelegenheit, 
Projekte einem breiten Publikum 
zu präsentieren und neue Zielgrup-
pen zu erreichen. Ob etablierte 
Einrichtungen oder freie Kultur-
schaffende – alle können Teil des 
Programms werden und die Veran-
staltung aktiv mitgestalten. 

Informationen zur Teilnahme 
sowie das Bewerbungsformular 
sind auf der städtischen Webseite 
unter www.heilbronn.de/kultur-
nacht zu finden. Fragen beant-
wortet die Kulturabteilung unter 
Telefon 07131 56-2664. Das voll-
ständige Programm wird ab Mitte 
2026 veröffentlicht. (red)

Tipps für den ersten 
Baby-Brei

Online-Vortrag am 28. Januar

Zu einem kostenfreien Online-Vor-
trag „Babys erster Brei“  lädt die 
BEKI-Koordinationsstelle des 
Stadt- und Landkreises Heilbronn 
am Mittwoch, 28. Januar, von 19 
bis 20.30 Uhr ein. Dabei lernen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
den Ernährungsplan für das ers-
te Lebensjahr ihres Babys kennen 
und erfahren, wie die Umstellung 
auf die Beikost gelingt. Praktische 
Tipps erleichtern den Einstieg. 

Der Vortrag wird von der Lan-
desinitiative „BEKI-bewusste 
Kinderernährung“ gefördert. An-
meldung: www.landkreis-heil-
bronn.de/anmeldeportal-ernaeh-
rung.130152.htm (red)

Events mit Vorführungen wie hier am Kultursamstag sollen häufiger in der 
Innenstadt zu sehen sein.   Foto: Heilbronn Marketing GmbH/Häffner

https://www.landkreis-heilbronn.de/anmeldeportal-ernaehrung.130152.htm
https://www.landkreis-heilbronn.de/anmeldeportal-ernaehrung.130152.htm
https://www.landkreis-heilbronn.de/anmeldeportal-ernaehrung.130152.htm
https://www.heilbronn.de/tourismus/veranstaltungskalender/erlebniswochen.html#/heilbronnererlebniswochen/?widgetToken=ia8wyQaiS2g.&source=widget&
https://www.heilbronn.de/tourismus/veranstaltungskalender/erlebniswochen.html#/heilbronnererlebniswochen/?widgetToken=ia8wyQaiS2g.&source=widget&
https://www.heilbronn.de/kultur-freizeit/veranstaltungen/lange-nacht-der-kultur.html
https://www.heilbronn.de/kultur-freizeit/veranstaltungen/lange-nacht-der-kultur.html
https://www.vhs-heilbronn.de/
https://www.vhs-heilbronn.de/


Ehrenamtliche stützen den Mensabetrieb
Am Robert-Mayer-Gymnasium läuft Übergangslösung mit vielen Helfern und neuer Technik gut an

Am Robert-Mayer-Gymnasium 
sorgt eine Interimslösung für spür-
bare Verbesserungen im Mensa-
betrieb. Schule, Ehrenamtliche, 
Förderverein und Stadt gestalteten 
gemeinsam neue Abläufe mit mo-
derner Technik und besseren Rah-
menbedingungen, bis eine neue 
Mensa umgesetzt wird.

Der 15-jährige Jeremias arbeitet 
selbst im Mensabetrieb mit. „Ein-
fach, weil es ein Job ist, der sich 
nicht nach Job anfühlt, sondern 
nach Spaß und Freizeit“, sagt er.
Ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer stützen den Alltag seit Jah-
ren. Sie kochen für die Schulge-
meinschaft, geben das Essen aus, 
sind im direkten Kontakt mit den 
Kindern. Küche, Spülbereich und 
Ausgabe waren lange Zeit im sel-
ben Raum. Beengte Verhältnisse 
verlangten dem Team viel  ab und 
erschwerten die Abläufe.

Schule und Stadt entwickelten 
gemeinsam eine Interimslösung, 

bis ein neues Mensa-Projekt um-
gesetzt wird. Der Förderverein be-
gleitete diesen Prozess. Schule und 
Helferteam nutzen einen ehemali-
gen Lagerraum als eigenständige 
Spülküche. Handwerker teilten 
den Raum baulich und installierten 

eine moderne Gastrospülmaschi-
ne mit Spülband. Das Küchenteam 
trennt nun Kochen und Spülen 
räumlich und gewinnt dadurch 
deutlich mehr Platz für die Essens-
vorbereitung. Ehrenamtliche or-
ganisieren ihre Arbeit jetzt klarer, 

bewegen sich sicherer durch die 
Küche und behalten auch bei ho-
hem Andrang den Überblick.

Bewussten Umgang mit 
Lebensmitteln vermitteln

Irene Schilling engagiert sich seit 
18 Jahren ehrenamtlich. Sie findet 
es „extrem wichtig, dass die Kinder 
etwas Gesundes zu essen bekom-
men“. Gleichzeitig vermittele das 
Team den Kindern einen bewuss-
ten Umgang mit Lebensmitteln. 
Auch untereinander arbeiten die 
Helferinnen und Helfer eng zusam-
men, stimmen Abläufe ab und bil-
den gemeinsam mit dem Schulper-
sonal ein eingespieltes Team. 

Schule, Förderverein und Stadt 
arbeiten weiter an einer neuen 
Mensa. Die Interimslösung sichert 
bis dahin den laufenden Betrieb 
und entlastet das Ehrenamt. Rund 
300.000 Euro investierten die Be-
teiligten in Umbau, Technik und 
Ausstattung. (red)

Die neue Gastrospülmaschine, die separate Spülküche und moderne Küchen-
geräte erleichtern die Abläufe. Foto: Stadt Heilbronn
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Stadt fördert freie 
Kulturanbieter

Beratungsgespräch Mitte Februar

Die Stadt Heilbronn fördert 
kulturelle Aktivitäten von freien 
Kulturanbietern projekt- bzw. kon-
zeptbezogen nach den Kulturför-
derrichtlinien (Impulsförderung).
Die Fördervoraussetzungen sind 
den Förderrichtlinien zu entneh-
men (www.heilbronn.de/kultur-
foerderung). Unter diesem Link 
finden Interessierte auch die 
Antragsformulare. Bewerbungs-
schluss für die nächste Förderrun-
de ist der 31. März 2026.

Die Kulturverwaltung bietet am 
Donnerstag, 19. Februar, um  16 
Uhr im Schul-, Kultur- und Sport-
amt, Marktplatz 11, im Bespre-
chungszimmer im 2. Obergeschoss 
ein Beratungsgespräch zur Antrag-
stellung an. Anmeldung bei Cor-
nelia Foß vom Schul-, Kultur- und 
Sportamt (Telefon 07131/56-3166, 
E-Mail an cornelia.foss@heilbronn.
de). (red)

abfallAKTUELL
Schadstoffsammlung
Am Samstag, 24. Januar, findet 
in Böckingen (Parkplatz Viehwei-
de) von 8 bis 15 Uhr eine mobile 
Schadstoffsammlung statt. Ange-
nommen werden schadstoffhal-
tige Abfälle aus Privathaushalten 
in haushaltsüblicher Menge. Dazu 
gehören z. B. Batterien, Farb- 
und Lackreste, Verdünner, Pflan-
zen- und Holzschutzmittel, Fle-
ckentferner, Reinigungs- und 
Imprägniermittel, Laugen, Queck-
silberthermometer, Leucht-
stoffröhren, Energiesparlampen 
und sonstige Abfälle, die giftige 
bzw. umweltgefährdende Stoffe 
enthalten. Zudem nimmt das Ent-
sorgungsunternehmen Altöl gegen 
ein privatwirtschaftliches Entgelt 
von einem Euro pro Kilogramm an. 
Die Sonderabfälle bitte dem Fach-
personal direkt übergeben. (red)
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Wer alles zum Konzern Stadt gehört
Beteiligungsbericht 2024 zeigt, wo die Stadt Anteile hat und wer 100-prozentige Tochterunternehmen sind

Von Carsten Friese

Die Stadt Heilbronn ist an einigen 
lokalen Unternehmen mittelbar 
oder unmittelbar beteiligt, um 
wichtige öffentliche Aufgaben zu 
erfüllen und die Stadtentwicklung 
zu fördern. Im aktuellen Beteili-
gungsbericht 2024 sind die Betei-
ligungen zusammengefasst (siehe 
www.heilbronn.de/beteiligungen).

Zum klassischen Rathaus ge-
hören Ämter wie  Stadtkämmerei, 
Standesamt, die Bauämter, aber 
auch Kultureinrichtungen und 
die Feuerwehr sind direkt bei der 
Stadtverwaltung angesiedelt. Über 
eine wirtschaftliche Eigenständig-
keit verfügen die  Eigenbetriebe 
Entsorgungsbetriebe und Theater, 
die rechtlich auch Teil der Heil-
bronner Stadtverwaltung sind.

Breites Spektrum  
an GmbHs

Zudem ist eine ganze Anzahl von 
städtischen Unternehmen recht-
lich selbstständig - ein breites 
Spektrum an GmbHs macht die 
Stadt zum „Konzern Stadt Heil-
bronn“. Zu 100 Prozent ist die 
Stadt an den Stadtwerken, der 
Stadtsiedlung und am Katharinen-
stift Heilbronn beteiligt. Bei ande-
ren Institutionen ist die Stadt einer 
von mehreren Teilhabern: so bei 
der Heilbronn Marketing GmbH, 
bei den SLK-Kliniken oder auch 
den Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften in der Region. 

Die Überwachung der Unter-
nehmensführung nehmen in den 
Gesellschaften die vom Gemein-
derat entsandten Aufsichtsräte 

wahr; den Aufsichtsratsvorsitz 
übernimmt häufig der Oberbür-
germeister oder in Vertretung ei-
ner der Bürgermeister.

Übersicht zentraler Beteili-
gungen der Stadt  (unmittel-
bar oder mittelbar durch Be-
teiligungen; Anteil in Prozent):
A)   Bildung:

 ■ Volkshochschule Heilbronn 
gGmbH (3,85 %)

 ■ Experimenta (20 %)

B)   Gesundheit, Altenpflege:
 ■ SLK Kliniken Heilbronn GmbH 

(50 %)
 ■ SLK Management GmbH (100 

%)
 ■ Katharinenstift Heilbronn

gGmbH (100 %)

C)   Versorgung, Verkehr:
 ■ Stadtwerke Heilbronn GmbH 

(100 %)

 ■ Beteiligungsgesellschaft Stadt 
Heilbronn mbH (100 %)

 ■ Heilbronner Versorgungs GmbH 
HNVG (74,9 %)

 ■ Stromnetzgesellschaft Heil-
bronn GmbH & Co. KG (50,1 %)

 ■ Energieagentur Heilbronn 
GmbH (50 %)

 ■ Wärmegesellschaft Heilbronn 
mbH (50 %)

 ■ Heilbronner-Hohenloher-Haller 
Nahverkehr GmbH HNV (32,5%)

 ■ Südwestdeutsche Salzwerke 
AG (46,34 %; hier ist die Stadt 
Aktionärin)

 ■ EE Bürgerenergie Heilbronn 
GmbH & Co. KG (10 %)

D) Wohnungsbau, -verwaltung, 
Stadtentwicklung, Wirtschafts-
förderung:

 ■ WTZ Heilbronn GmbH (100 %)
 ■ Heilbronn Marketing GmbH 

HMG (61 %)

 ■ Stadtsiedlung Heilbronn GmbH 
(100 %)

 ■ SH Gebäudeservice GmbH
(100 %)

 ■ GEWO Wohungsbaugenossen-
schaft Heilbronn eG (9,53 %)

 ■ Wirtschaftsförderung Raum 
Heilbronn GmbH WFG (30,8 %)

 ■ Wirtschaftsregion Heil-
bronn-Franken GmbH WHF 
(31,01 %)

E) Eigenbetriebe:
 ■ Entsorgungsbetriebe Stadt 

Heilbronn, Theater Heilbronn

Betrachtet man die Zahl der Mit-
arbeitenden bei Organisationen, 
an denen die Stadt zu 100 Prozent 
direkt beteiligt ist, waren es Ende 
Dezember 2024 bei den Eigenbe-
trieben, den Stadtwerken, dem 
Katharinenstift und der Stadtsied-
lung rund 860 Beschäftigte. 

An ihnen ist die Stadt Heilbronn unmittelbar zwischen 50 und 100 Prozent beteiligt: die Stadtwerke mit den Stadtbus-
sen, die HMG mit den Marketingaufgaben und die SLK-Kliniken mit medizinischer Versorgung. Fotos: Carsten Friese

Wahl-Endspurt für 
Jugendgemeinderat

Stimmabgabe bis 23. Januar 

In dieser Woche stimmen rund 
6000 Jugendliche über die Zu-
sammensetzung des 15. Jugend-
gemeinderats der Stadt Heilbronn 
ab. 52 Kandidatinnen und Kandi-
daten zwischen 14 und 18 Jahren 
bewerben sich um die 20 Sitze in 
dem 1998 gegründeten Gremium. 
Ihr Votum können die Wahlberech-
tigten noch bis einschließlich Frei-
tag, 23. Januar, an 25 Schulen im 
Stadtkreis abgeben.

Analog zum Wahlrecht bei 
Kommunalwahlen können die 
Heilbronner Jugendlichen ins-
gesamt 20 Stimmen vergeben. 
Werden mehr als 20 Stimmen 
abgegeben, ist der Stimmzettel
ungültig. Jeder Bewerberin und je-
dem Bewerber können jeweils bis 
zu drei Stimmen gegeben werden. 
Werden Kandidierenden mehr als 
drei Stimmen gegeben, sind die 
überzähligen Stimmen ungültig. 

Gewählt sind die Kandidieren-
den mit den höchsten Stimmen-
zahlen. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. (red)

An einigen lokalen Unternehmen oder GmbHs ist die Stadt mit unterschiedlichen Anteilen beteiligt. Foto: Stadt Heilbronn

Keine Stadtzeitung 
mehr verpassen? 

Dann jetzt den  
kostenlosen News-
letter abonnieren 
und alle 14 Tage die Stadtzeitung 
bequem online lesen. 

„Seinetwegen“:
Lesung im Parkhotel

Literaturhaus lädt ein

Die Schweizer Autorin Zora del 
Buono ist am Freitag, 23. Janu-
ar, 19 Uhr,  mit „Seinetwegen“ zu 
Gast in der Literaturhaus-Reihe 
„Schöne Aussichten“ im Parkhotel 
Heilbronn. In dem  Roman geht es 
um die Suche nach Antworten, um 
schmerzliche Leerstellen und die 
Konfrontation mit der Vergangen-
heit. Die Autorin begibt sich auf 
Spurensuche eines Autounfalls im 
Jahr 1963, bei dem ihr Vater starb. 
Sie war damals acht Monate alt.

Der Roman wurde mit dem 
Schweizer Buchpreis 2024 ausge-
zeichnet und war auf der Longlist 
für den Deutschen Buchpreis 2024. 
Tickets gibt es für 10 Euro (Schü-
lerinnen/Schüler, Studierende, 
Azubis ermäßigt) unter www.digi-
nights.com/literaturhaus oder an 
der Abendkasse. (red)

Stadtführungen
für Kinder

Kostenfreie Termine ab 28. Januar

Verschiedene Kinderführungen 
bietet das Stadtarchiv Heilbronn 
im Haus der Stadtgeschichte und 
in der Innenstadt an. Die Führun-
gen mit der früheren Schulrekto-
rin Magdalena Haug finden in der 
Schulzeit jeweils am vierten Mitt-
woch des Monats statt. Die Kinder 
lernen bei Ausstellungsbesuchen 
und Spaziergängen viele interes-
sante Dinge über die Heilbronner 
Stadtgeschichte.

Die Führungen sind kostenfrei 
und für Grundschulkinder kon-
zipiert; begleitende Erwachsene 
sind willkommen.

Einige Brunnen, Kiliansturm und 
Marktplatz werden angesteuert

Termine sind folgende: 
 ■ 28. Januar: Entdeckungen im 

Haus der Stadtgeschichte 
 ■ 25. Februar: Heilbronn und 

seine Museen
 ■ 25. März: Heilbronn hat viele 

Brunnen – die Kinder lernen 
einige von ihnen kennen

 ■ 29. April: Was können wir 
auf dem Kiliansturm entde-
cken? Vogelköpfe, Löwen mit 
Menschenköpfen, Drachen 
und andere Monster erzählen 
Geschichten

 ■ 24. Juni: Am Marktplatz gibt es 
viel zu entdecken: das Rathaus, 
die berühmte Uhr. (red)
INFO: Die Führungern dauern 

von 15 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist im-
mer das  Haus der Stadtgeschichte 
in der Eichgasse 1. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. 

Brennholz
wird versteigert

Termin am 31. Januar 

Die Stadt Heilbronn versteigert 
Brennholz in Präsenz aus dem 
Revier Heilbronn West. Unter den 
Hammer kommen Brennholz lang 
und Flächenlose aus dem Win-
tereinschlag 2025/2026 sowie 
Reste. Ab voraussichtlich Freitag, 
23. Januar, können die Verkaufs-
unterlagen unter www.heilbronn.
de/brennholzversteigerungen 
heruntergeladen oder per Mail 
zugesandt werden. Die Brenn-
holzversteigerung findet statt am 
Samstag, 31. Januar, 9.30 Uhr, 
auf dem Waldparkplatz Stöckach 
bei Kirchhausen. Es werden nicht 
alle Polter und Flächenlose ange-
laufen. Interessierte sollten sich 
im Vorfeld die Polter anschauen.
Eine Bewirtung an der Waldhütte 
erfolgt durch die Motorradfreunde 
Kirchhausen. 

Die Forstabteilung ist erreichbar 
unter Telefon 07131 56-4143 und 
-4973 oder per Mail an forst@heil-
bronn.de. (red)

https://www.heilbronn.de/kultur-freizeit/kulturfoerderung/richtlinien-und-antragsformular.html
https://www.heilbronn.de/kultur-freizeit/kulturfoerderung/richtlinien-und-antragsformular.html
https://diginights.com/literaturhaus
https://diginights.com/literaturhaus
https://diginights.com/literaturhaus
https://www.heilbronn.de/rathaus/buergerservice-a-z/inhalt/brennholzversteigerungen.html
https://www.heilbronn.de/rathaus/buergerservice-a-z/inhalt/brennholzversteigerungen.html
mailto:cornelia.foss@heilbronn.de
cornelia.foss@heilbronn.de
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Öffentliche Bekanntmachung

Auf Antrag der Stadt Heilbronn ist das Verfahren zur Enteignung und vorzeitigen 
Besitzeinweisung nach dem Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG) i.V.m. 
dem Landesenteignungsgesetz (LEntG), beides in der derzeit geltenden Fassung, 
zur Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses des Regierungspräsidiums 
Stuttgart vom 21.07.2025, AZ: RPS24-390-248, eingeleitet worden. 

Das Verfahren betrifft nachfolgendes Flurstück auf Gemarkung Heilbronn:

Der Termin zur nichtöffentlichen mündlichen Verhandlung über den Enteignungs-
und vorzeitigen Besitzeinweisungsantrag ist auf 

Donnerstag, den 05.02.2026 um 10.00 Uhr
im Regierungspräsidium Stuttgart,
Raum 1.007 (Schwäbisch Gmünd),
Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart

anberaumt worden.

Es werden alle Beteiligten, namentlich die Inhaber
• eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem o.a. Grundstück oder 
• eines das betreffende Grundstück belastenden Rechts, 
• eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedigung aus dem genannten Grund-

stück oder 
• eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung des 
Grundstücks berechtigt oder die Benutzung des Grundstücks beschränkt, 

aufgefordert, ihre Rechte spätestens in der mündlichen Verhandlung wahr-
zunehmen.

Zweckmäßigerweise sollten derartige Rechte noch vor der Verhandlung bei der 
Enteignungsbehörde schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden.

Die Beteiligten erhalten hiermit auch Gelegenheit, sich zu den Anträgen zu äu-
ßern. Falls Sie eine Stellungnahme abgeben oder Einwendungen erheben wollen, 
bitten wir Sie, diese vor der mündlichen Verhandlung beim Regierungspräsidium 
Stuttgart schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.

Über den Enteignungs- und vorzeitigen Besitzeinweisungsantrag sowie an-
dere im Verfahren zu erledigende Anträge kann auch dann verhandelt und 
entschieden werden, wenn die Beteiligten die Anmeldung ihrer Rechte unter-
lassen oder zum Verhandlungstermin nicht erscheinen.

Beteiligte eines Verfahrens können gemäß § 68 Landesverwaltungsverfahrens-
gesetz verlangen, dass mit ihnen in Abwesenheit der anderen Beteiligten dieses 
Verfahrens verhandelt wird, soweit sie ein berechtigtes Interesse an der Geheim-
haltung ihrer persönlichen oder sachlichen Verhältnisse oder an der Wahrung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen glaubhaft machen.

Der Enteignungs- und vorzeitige Besitzeinweisungsantrag sowie die ihm beige-
fügten Unterlagen können auf Verlangen der Beteiligten durch Einstellung in eine 
passwortgeschützte Ablage im Internet zur Verfügung gestellt werden. Ein der-
artiges Verlangen kann unter der E-Mail-Adresse Constanze.Knapp@rps.bwl.de Constanze.Knapp@rps.bwl.de 
oder schriftlich unter der Anschrift „Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 24, z. 
Hd. Frau Constanze Knapp, Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart“ geltend gemacht 
werden. Bei fehlendem Internetzugang ist eine Einsichtnahme beim Regierungs-
präsidium Stuttgart in 70565 Stuttgart, Ruppmannstr. 21, Zimmer 1.030, (Tel.: 
0711/904-12416), während der Dienststunden möglich. Um eine telefonische Ter-
minabsprache wird gebeten.

Von der Bekanntmachung des Enteignungsverfahrens an besteht gemäß § 26 
Landesenteignungsgesetz eine Verfügungs- und Veränderungssperre.

Diese Bekanntmachung ist auf der Homepage des Regierungspräsidiums Stutt-
gart unter dem Link https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/service/bekanntmahttps://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/service/bekanntma-
chung/chung/ unter aktuelle Enteignungsverfahren abrufbar.

Des Weiteren wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen, die auf der Internet-
seite https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibhttps://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLib-
raries/DSE/24-02SFT_17-02K.pdfraries/DSE/24-02SFT_17-02K.pdf abrufbar ist.raries/DSE/24-02SFT_17-02K.pdf abrufbar ist.raries/DSE/24-02SFT_17-02K.pdf

gez. Constanze Knapp, AZ.: RPS24-1063-102/6

Regierungspräsidium Stuttgart
- Enteignungsbehörde -
Postfach 80 07 09
70507 Stuttgart

Grund-
buch-
heft

Lfd.
Nr. 

Grundbuchbeschrieb Flur-
stück
Nr.

Größe 
in m²

Erwerb 
in m²

Vorüberge-
hende Inan-
spruchnahme 
in m²

52054 6 Wächtelesäcker
Landwirtschaftsfläche

2091 1993 1011 318

Öffentliche Zustellung 

Für 
zuletzt wohnhaft: 

wurde am , 
eine Entscheidung des Amtes für Fami-
lie, Jugend und Senioren getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Das Schriftstück kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an beim Amt für Familie, 
Jugend und Senioren, Wollhausstraße 
20, Zimmer 2.45, während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Ansprech-
partnerin ist Frau Frech.

Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Öffentliche Zustellungen

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft: 

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für Herrn 
zuletzt wohnhaft:  

Für 
zuletzt wohnhaft:  

Für   
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

wurden Entscheidungen durch das 
Bürgeramt (Kfz-Zulassungsbehörde) 
getroffen.
Da der derzeitige Aufenthaltsort der 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
nach § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.
Die Bescheide können innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, beim Bürgeramt, Kfz-Zu-
lassungsbehörde der Stadt Heilbronn, 
Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn 
während der Dienstzeiten eingesehen 
werden. Mit der Zustellung werden 
Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.
Stadt Heilbronn 
Bürgeramt
-Kfz-Zulassungsbehörde-

Öffentliche Zustellung 

Für   

wurde am  eine Entschei-
dung 

 durch das Bür-
geramt (Ausländerbehörde) getroffen. 

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Mit der Zustellung können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bescheid kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, beim Bürgeramt, Aus-
länderbehörde, Marktplatz 7, 74072 
Heilbronn, Herr Murat, Zimmer 261, 
während den Dienstzeiten eingesehen 
werden. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Aus-
länderbehörde vorab noch ein Termin 
vereinbart werden muss.

Stadt Heilbronn
Bürgeramt
-Ausländerbehörde-

Öffentliche Zustellung 

Für  
geboren am  

wurde am 
  

 durch das Bürger-
amt (Ausländerbehörde) getroffen. 
Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz. 
Mit der Zustellung können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, beim Bürgeramt, Aus-
länderbehörde, Marktplatz 7, 74072 
Heilbronn, Herr Tursucu, Zimmer 177, 
während den Dienstzeiten eingesehen 
werden.
Bitte beachten Sie, dass bei der Aus-
länderbehörde vorab noch ein Termin 
vereinbart werden muss. 

Stadt Heilbronn 
Bürgeramt
- Ausländerbehörde -

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Heilbronn – 
Grund- und Gewerbesteuer werden fällig

Die Stadtkasse teilt mit, dass bei 
der Grund- und Gewerbesteuer auf 
15.02.2026 die Vorauszahlungsraten 
für das I. VIERTELJAHR 2026 fällig 
werden.

Die Vorauszahlungsraten ergeben 
sich jeweils aus dem letzten Steuer-
bescheid. Es wird um termingerechte 
Bezahlung gebeten, da im Verzugsfalle 
Säumniszuschläge angesetzt und bei 
der Mahnung Mahngebühren erhoben 
werden müssen.

Die Stadtkasse nimmt keine Barzah-
lungen entgegen. Einzahlungen für die 
Stadtkasse können bei allen Banken 
und Sparkassen auf unseren IBAN: 
DE51 6205 0000 0000 0008 59; BIC: 

HEISDE66XXX geleistet werden, dabei 
ist unbedingt das Buchungszeichen 
anzugeben.

Bei denjenigen Steuerpflichtigen, 
die sich am Lastschriftverfahren be-
teiligen, werden die fälligen Beträge 
unter Angabe der Gläubiger-ID DE15S-
HN00000055571, sowie der jeweiligen 
Mandatsreferenz, zum 15.02.2026 von 
ihrem Bankkonto eingezogen. Bitte be-
achten Sie, dass Änderungsmitteilun-
gen für das Lastschriftverfahren den 
15.02.2026 betreffend nur noch bis 
zum 05.02.2026 entgegengenommen 
werden können.

Stadt Heilbronn
Stadtkasse 

Öffentliche Zustellung

Der nachfolgend aufgeführte Verwal-
tungsakt konnte dem Empfänger nicht 
unmittelbar bekannt gegeben werden:

Bußgeldbescheid vom 12.11.2025 des 
Herrn Rohit Alavala (AZ. 20.21), letzte 
bekannte Anschrift Schulstr. 17, 67655 
Kaiserslautern.

Die Anhörung zum Bescheid wird 
deshalb gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz i.V. mit § 122 

Abgabenordnung im Wege der öffent-
lichen Zustellung bekannt gegeben. 
Sie kann innerhalb von zwei Wochen 
vom Tage der Bekanntmachung bei 
der Stadtkämmerei, Rathaus, Zimmer 
373, innerhalb der Dienstzeiten einge-
sehen werden und gilt zwei Wochen 
nach dem Tag der Veröffentlichung als 
bekannt gegeben. 

Stadt Heilbronn
Stadtkämmerei

Öffentliche Zustellung 

Für  

wurde am  eine Entschei-
dung (Aktenzeichen: -

) durch das Bürgeramt (Aus-
länderbehörde) getroffen. 

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Mit der Zustellung können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bescheid kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, beim Bürgeramt, Aus-
länderbehörde, Marktplatz 7, 74072 
Heilbronn, Frau Körner, Zimmer 261 A, 
während den Dienstzeiten eingesehen 
werden. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Aus-
länderbehörde vorab noch ein Termin 
vereinbart werden muss.

Stadt Heilbronn
Bürgeramt
-Ausländerbehörde-

Öffentliche Zustellung

Für 
zuletzt wohnhaft

wurde eine Entscheidung  

durch das Bürgeramt, Füh-
rerscheinstelle, der Stadt Heilbronn 
getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
nach § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz. 

Die Entscheidung kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, bei der Stadt Heilbronn, 
Bürgeramt, Führerscheinstelle, Markt-
platz 7, 74072 Heilbronn während der 
Dienstzeiten eingesehen werden. Mit 
der Zustellung werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Stadt Heilbronn
Bürgeramt
-Führerscheinstelle-

Öffentliche Zustellung

Die nachfolgend aufgeführten Verwal-
tungsakte konnten den Empfängern 
nicht unmittelbar bekannt gegeben 
werden:

1. Bescheid vom  
 ), letzte be-

kannte Anschrift  
,

2. Bescheid vom  
  

), letzte 
bekannte Anschrift  

3. Bescheid vom  
  letzte 

bekannte Anschrift  

4. Bescheid vom  
 ), letzte 

bekannte Anschrift  
,

5. Bescheid vom  
  letzte be-

kannte Anschrift 
.

Die Bescheide werden deshalb gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz i.V. 
mit § 122 Abgabenordnung im Wege 
der öffentlichen Zustellung bekannt 
gegeben. Sie können innerhalb von 
zwei Wochen vom Tage der Bekannt-
machung bei der Stadtkämmerei, 
Rathaus, Zimmer 377, innerhalb der 
Dienstzeiten eingesehen werden und 
gelten zwei Wochen nach dem Tag der 
Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

Stadt Heilbronn
Stadtkämmerei

Öffentliche Zustellung

Für  
zuletzt wohnhaft: 

wurde eine Entscheidung (
) 

durch das Bürgeramt, Führerschein-
stelle, der Stadt Heilbronn getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des/
der Obengenannten nicht bekannt ist, 
erfolgt hiermit die öffentliche Zustel-
lung nach § 11 Landesverwaltungszu-
stellungsgesetz. 

Die Entscheidung kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, bei der Stadt Heilbronn, 
Bürgeramt, Führerscheinstelle, Markt-
platz 7, 74072 Heilbronn während der 
Dienstzeiten eingesehen werden. Mit 
der Zustellung werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Stadt Heilbronn
Bürgeramt
-Führerscheinstelle-

Öffentliche Zustellung 

Für  
zuletzt wohnhaft:

wurden am  

ntscheidungen des Am-
tes für Familie, Jugend und Senioren 
getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 

gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Das Schriftstück kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an beim Amt für Familie, 
Jugend und Senioren, Wollhausstraße 
20, Zimmer 2.45, während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Ansprech-
partnerin ist Frau Werner.

Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

 

 

 

 

 

 

Immer aktuell - die städtische 
Webseite www.heilbronn.de

• Stellenbörse der Stadt Heilbronn

• Bürgerservice von A bis Z

• Betreuungsangebote für Kinder

• Heilbronn-Newsletter

Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/heilbronn.de

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/service/bekanntmachung/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/service/bekanntmachung/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/24-02SFT_17-02K.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/24-02SFT_17-02K.pdf


Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Landtag am 8. März 2026

1. Das Wählerverzeichnis der Stadt 
Heilbronn für die Landtagswahl wird 
in der Zeit vom Montag, 16.  Februar 
2026, bis Freitag, 20. Februar 2026, 
während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten, 

     montags bis mittwochs und freitags 
von 8.30 - 12.00 Uhr,

     donnerstags von 14.00 - 18.00 Uhr,

     beim Bürgeramt (Wahlamt) im Rat-
haus Heilbronn, Marktplatz 7, 1. OG, 
Zimmer 167, für Wahlberechtigte zur 
Einsicht bereitgehalten. Der Ort der 
Einsichtnahme ist rollstuhlgerecht 
über den Eingang Lohtorstraße er-
reichbar.

     Wahlberechtigte können die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. 
Die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen 
können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister eine Auskunftssperre nach 
dem Bundesmeldegesetz eingetra-
gen ist. 

     Das Wählerverzeichnis wird im au-
tomatisierten Verfahren geführt; die 
Einsicht ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

     Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder ei-
nen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann 
während der Einsichtsfrist vom 20. 
bis 16. Tag vor der Wahl, spätestens 
am 20. Februar 2026 bis 12.00 Uhr, 
beim Bürgeramt (Wahlamt) im Rat-
haus Heilbronn Marktplatz 7, 1.OG, 
Zimmer 167, Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten spätestens am 15. Februar 2026 
(21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbe-
nachrichtigung samt Vordruck für ei-
nen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. 

     Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 

     Wahlberechtigte, die nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen be-
antragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an 
der Wahl im Wahlkreis 18 Heilbronn 
durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses 
Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. Bei der Briefwahl muss 
der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Er kann auch bei der angege-
benen Stelle abgegeben werden. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
     5.1 eine in das Wählerverzeichnis 

eingetragene wahlberechtigte Per-
son;

     5.2 eine nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragene wahlberechtig-
te Person, wenn

          5.2.1 sie nachweist, dass sie ohne ihr 
Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis nach § 11 Absatz 
2 Satz 3 der Landeswahlord-
nung (bis zum 15. Februar 
2026) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 
3 des Landtagswahlgesetzes 
versäumt hat, 

          5.2.2 ihr Recht auf Teilnahme an 
der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 11 Absatz 
2 Satz 3 der Landeswahlord-
nung oder der Einspruchsfrist 
nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 

3 des Landtagswahlgesetzes 
entstanden ist, 

          5.2.3 ihr Wahlrecht im Einspruchs-
oder Beschwerdeverfahren 
festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeich-
nisses dem Bürgermeister 
bekannt geworden ist. 

     Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 
6. März 2026, 15.00 Uhr, bei der Stadt 
Heilbronn, Bürgeramt im Rathaus, 
Marktplatz 7, 74072 Heilbronn (Brief-Marktplatz 7, 74072 Heilbronn (Brief-Marktplatz 7, 74072 Heilbronn (Brief
wahlbüro 480, Eingang Lohtorstraße) 
sowie bei den Bürgerämtern in den 
Stadtteilen zu den dort üblichen Öff-Stadtteilen zu den dort üblichen Öff-Stadtteilen zu den dort üblichen Öff
nungszeiten, schriftlich, elektronisch 
(zum Beispiel durch Telefax, E-Mail) 
oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden.

     Wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung oder aufgrund der Anord-
nung einer Absonderung nach dem 
Infektionsschutzgesetz der Wahl-
raum nicht oder nur unter unzumut-
baren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 

     Versichert ein Wahlberechtigter 
glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen ist 
oder er ihn verloren hat, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, Samstag, 
7. März 2026, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

     Nicht in das Wählerverzeichnis ein-
getragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angege-
benen Gründen den Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15.00  Uhr, stellen.

6. Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderungen 
kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahl-
berechtigte Person

     7.1 einen amtlichen Stimmzettel des 
Wahlkreises,

      7.2 einen amtlichen weißen Stimm-
zettelumschlag für die Briefwahl 
und

     7.3 einen amtlichen roten Wahlbrief-einen amtlichen roten Wahlbrief-einen amtlichen roten Wahlbrief
umschlag, auf dem die vollständi-
ge Anschrift, wohin der Wahlbrief 
zu übersenden ist, sowie die Be-
zeichnung der Dienststelle der 
Gemeinde, die den Wahlschein 
ausgestellt hat (Ausgabestelle), 
und die Wahlscheinnummer oder 
der Wahlbezirk angegeben sind.

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
können auch durch den Wahlberech-
tigten persönlich abgeholt werden. 
An eine andere Person können die-
se Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewie-
sen wird. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuwei-
sen.

9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmab-
gabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person erlangt 
hat. 

Heilbronn, 9. Januar 2026
Stadt Heilbronn
Bürgermeisteramt

Harry Mergel
Oberbürgermeister
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Öffentliche Zustellung 

Für  
Gesetzlich vertreten durch

zuletzt wohnhaft:

wurde am  
eine Entscheidung des Amtes für Fami-
lie, Jugend und Senioren getroffen.

Für  
Gesetzlich vertreten durch

zuletzt wohnhaft:

wurde am , 
eine Entscheidung des Amtes für Fami-
lie, Jugend und Senioren getroffen.

Für Frau Ameliia Burmek
Gesetzlich vertreten durch
Frau Yeseniia Burmek
zuletzt wohnhaft:

wurde am  
eine Entscheidung des Amtes für Fami-
lie, Jugend und Senioren getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort der 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Das Schriftstück kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an beim Amt für Familie, 
Jugend und Senioren, Wollhausstraße 
20, Zimmer 2.42, während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Ansprech-
partnerin ist Frau Richter.

Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Heilbronn – 
Herstellung von Erschließungsanlagen

Gem. § 18 Abs. 2 der Satzung über die 
Erhebung des Erschließungsbeitrags 
wird öffentlich bekannt gemacht, dass 
die nachstehend genannte Erschlie-
ßungsanlage bzw. die nachstehend 
genannten Teilmaßnahmen zu dem 
jeweils angegebenen Zeitpunkt i.S. von 
§ 41 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz 
(KAG) hergestellt bzw. abgeschlossen 
worden sind: 

„Weg Weststraße zwischen Olgastraße „Weg Weststraße zwischen Olgastraße 
und Badstraße (Teilfläche von Flurund Badstraße (Teilfläche von Flur-
stück 1266)“ in Heilbronn stück 1266)“ in Heilbronn 

Mit Erfüllung der Voraussetzungen ge-
mäß § 41 Abs. 1 KAG sind die Erschlie-
ßungsbeiträge für die Verkehrsanlage 

am 10.08.2022 entstanden. Für die 
endgültige Herstellung des Wegs West-
straße zwischen Olgastraße und Bad-
straße (Teilfläche von Flurstück 1266) 
in Heilbronn wird der Erschließungs-
beitrag nach den Vorschriften des KAG 
und der Satzung der Stadt Heilbronn 
über die Erhebung des Erschließungs-
beitrags berechnet und erhoben. Die 
beitragspflichtigen Grundstückseigen-
tümer, welche durch den o.g. Abrech-
nungsabschnitt erschlossen sind, er-
halten demnächst die entsprechenden 
Erschließungsbeitragsbescheide.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Heil-
bronn
Abteilung Abgaben und Beiträge

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Heilbronn – 
Herstellung von Erschließungsanlagen

Gem. § 18 Abs. 2 der Satzung über die 
Erhebung des Erschließungsbeitrags 
wird öffentlich bekannt gemacht, dass 
die nachstehend genannte Erschlie-
ßungsanlage bzw. die nachstehend 
genannten Teilmaßnahmen zu dem 
jeweils angegebenen Zeitpunkt i.S. von 
§ 41 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz 
(KAG) hergestellt bzw. abgeschlossen 
worden sind: 

„Beim Sonnenbrunnen (Ludwigsbur„Beim Sonnenbrunnen (Ludwigsbur-
ger Straße Teilfläche Flurstück 3412 ger Straße Teilfläche Flurstück 3412 
und Teilfläche Flurstück 4838)“ in Heilund Teilfläche Flurstück 4838)“ in Heil-
bronn-Böckingen bronn-Böckingen 

Mit Erfüllung der Voraussetzungen ge-
mäß § 41 Abs. 1 KAG sind die Erschlie-
ßungsbeiträge für die Verkehrsanlage 

am 27.01.2022 entstanden. Für die 
endgültige Herstellung der Ludwigs-
burger Straße (Teilfläche Flurstück 
3412 und Teilfläche Flurstück 4838) 
in Heilbronn-Böckingen wird der Er-
schließungsbeitrag nach den Vor-
schriften des KAG und der Satzung der 
Stadt Heilbronn über die Erhebung 
des Erschließungsbeitrags berechnet 
und erhoben. Die beitragspflichti-
gen Grundstückseigentümer, welche 
durch den o.g. Abrechnungsabschnitt 
erschlossen sind, erhalten demnächst 
die entsprechenden Erschließungsbei-
tragsbescheide.

Entsorgungsbetriebe der Stadt Heil-
bronn
Abteilung Abgaben und Beiträge

Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH – 
Jahresabschluss 2024/2025

I. Feststellung Jahresabschluss

   Die Gesellschafterversammlung der 
Beteiligungsgesellschaft Stadt Heil-
bronn mbH hat mit Beschluss vom 19. 
Dezember 2025 den Jahresabschluss 
zum 30.11.2025 für das Geschäftsjahr 
2024/2025 der Gesellschaft wie folgt 
festgestellt:

   1. Bilanzsumme  63.380.006,19 EUR

   2. Gewinn- und Verlustrechnung Jah-
resüberschuss 9.248.828,12 EUR

   3. Der Lagebericht 2024/2025 vom 02. 
Dezember 2025 wird genehmigt.

II. Verwendung des Ergebnisses

     Der Jahresüberschuss in Höhe von 
9.248.828,12 EUR und der Gewinn-
vortrag in Höhe von 3.007.768,83 
EUR werden wie folgt verwendet:

     - Gewinnausschüttung in Höhe von 
8.500.000,00 EUR an die Gesell-
schafterin Stadtwerke Heilbronn 
GmbH.

     - Die Ausschüttung an die Gesell-
schafterin erfolgt am 22.12.2025.

     - Die Ausschüttung soll mit den For-
derungen gegenüber der Gesell-
schafterin in Höhe von 5.500.000,00 
EUR aus dem gewährten Kassen-
kredit teilweise verrechnet werden.

     - Der Restbetrag in Höhe von 
3.756.596,95 EUR wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

III. Ergebnis der Prüfung Jahresab-
schluss/Lagebericht

      Die mit der Jahresabschlussprü-
fung beauftragte Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Bakertilly GmbH 
& Co. KG, Düsseldorf, hat für den 
Jahresabschluss zum 30. Novem-
ber 2025 sowie für den Lagebericht 
2024/2025 den Bestätigungsver-
merk uneingeschränkt erteilt.

IV. Auslegung

     Der Jahresabschluss und der Lage-
bericht liegen in der Zeit vom 22. 
Januar 2026 bis 30. Januar 2026 je 
einschließlich bei der Stadt Heil-
bronn, Stadtkämmerei, Marktplatz 
7, Zimmer 405 aus.

Heilbronn, 30. Dezember 2025

Beteiligungsgesellschaft
Stadt Heilbronn mbH

gez. Wechs
Geschäftsführerin
gez. Ehmann
Geschäftsführer
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Bekanntmachung der im Wahlkreis 18 Heilbronn für die Wahl 
zum 18. Landtag von Baden-Württemberg am 8. März 2026 

zugelassenen Kreiswahlvorschläge

Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 18 Heilbronn hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 9.  Januar  2026 folgende Kreiswahlvorschläge für die Landtagswahl 
am 8. März  2026 zugelassen:

1. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Bewerberin:          Achterberg, Gudula, Landtagsabgeordnete, geboren 1965 in 

Kiel, wohnhaft in Leingarten.
Ersatzbewerber: Kimmerle, Holger, Lehrer, geboren 1978 in Heilbronn, wohnhaft 

in Heilbronn.

2. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Bewerber:                   Strobl, Thomas, Innenminister, geboren 1960 in Heilbronn, 

wohnhaft in Heilbronn.
Ersatzbewerberin:  Schmidt, Verena, kfm. Angestellte, geboren 1977 in Heil-

bronn, wohnhaft in Heilbronn.

3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Bewerberin:          Sagasser-Beil, Tanja, Mediendesignerin, geboren 1976 in 

Heilbronn, wohnhaft in Heilbronn.
Ersatzbewerber: Goutsidis, Evstratios, Kreisgeschäftsführer Sozialverband, gebo-

ren 1980 in Bad Friedrichshall, wohnhaft in Untereisesheim.

4. Freie Demokratische Partei (FDP)
Bewerber:             Weinmann, Nico, Landtagsabgeordneter, Rechtsanwalt, 

geboren 1972 in Heilbronn, wohnhaft in Heilbronn.
Ersatzbewerber: ---

5. Alternative für Deutschland (AfD)
Bewerber:                  Decker, Maximilian, Oberbrandmeister, geboren 1987 in 

Saulgau, wohnhaft in Kirchardt.
Ersatzbewerberin: Knorr, Emely, Parl. Referentin, geboren 1986 in Kitzingen, 

wohnhaft in Ilsfeld.

6. Die Linke (Die Linke)
Bewerberin:          Mohammad Charif, Hiba, Erzieherin, geboren 1997 in 

Damaskus, wohnhaft in Heilbronn.
Ersatzbewerber: Mössinger, Christoph, Fachagrarwirt für Baumpflege, geboren 

1993 in Heilbronn, wohnhaft in Heilbronn.

7. ---
8. ---
9. ---
10. ---
11. Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP)
Bewerber:                   Ostfalk, Julian, Produktmanager, B.Eng., geboren 1987 in 

Bad Friedrichshall, wohnhaft in Heilbronn.
Ersatzbewerberin:  Stein, Rita, Lehrerin, geboren 1959 in Heilbronn, wohnhaft in 

Heilbronn.

12. Volt Deutschland (Volt)
Bewerber:             Simon, Ignaz, Handwerksmeister, geboren 1999 in 

Bad Friedrichshall, wohnhaft in Heilbronn.
Ersatzbewerber: ---

13. ---
14. ---
15. ---
16. Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
Bewerber:             Tabler, Joachim, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, geboren 1960 in 

Heilbronn, wohnhaft in Heilbronn.
Ersatzbewerber: ---

17. Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer (Die Gerechtigkeitspartei)
Bewerber:             El Beik, Ismat, Kfz.-Techniker, geboren 1993 in Heilbronn, 

wohnhaft in Heilbronn.
Ersatzbewerber: ---

18. ---
19. ---
20. ---
21. ---

Für die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg sind bei der Bestim-
mung der Reihenfolge der Landeslisten die bei der Wahl zum 17. Landtag von 
Baden-Württemberg erreichten Stimmen maßgeblich. Sonstige Wahlvorschläge 
schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der ausgeschriebenen Namen der 
Parteien an. Die Reihenfolge und Nummerierung der Kreiswahlvorschläge rich-
ten sich nach der Reihenfolge der Landeslisten. Parteien, für die eine Landesliste 
zugelassen, aber im Wahlkreis 18 Heilbronn kein Kreiswahlvorschlag eingereicht 
wurde, erhalten eine Leernummer (§§ 32 Absatz 3, 61 Absatz 2 Landtagswahlge-
setz).
Heilbronn, 13. Januar 2026

Der Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 18 Heilbronn

Harry Mergel
Oberbürgermeister




